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Einleitung

A. Wissenschaftliche Relevanz der Thematik

Der Gegensatz zwischen der Person als Individuum und der Person als Mit-
glied einer Gesellschaft ist seit jeher Gegenstand von Diskussionen unter Philo-
sophen, Soziologen und Rechtswissenschaftlern. In der heutigen Zeit ist das 
Recht auf freie Entfaltung und Schutz der Persönlichkeit als unveräußerliches 
Recht zu betrachten und auch verfassungsrechtlich vorgesehen. Gleichzeitig 
sind das Verhalten, die Verantwortung und die Rolle des Individuums als Mit-
glied des sozialen Ganzen, das sich ständig verändert und weiterentwickelt, 
ebenfalls verfassungsmäßig festgestellt. Die Notwendigkeit, die Interaktion des 
Einzelnen mit seiner sozialen Umwelt zu regeln, spiegelt sich auch in der Fülle 
von Gesetzen wider, die sein Verhalten bestimmen; kurz erfasst, sie ist das We-
sen der Rechtswissenschaft selbst und des Konzepts des Rechts im Allgemeinen. 

Die treibende Kraft für die ständige Veränderung und Weiterentwicklung des 
sozialen Umfelds ist heute der technologische Fortschritt, dessen Entwicklung 
und Ergebnisse auch Katalysator für die Herausbildung einer neuen Rechtsord-
nung ist, die in den meisten Fällen als unzureichend angesehen wird, um das 
Rechtssubjekt zu schützen und das reibungslose Zusammenleben der Gesell-
schaft als Ganzes zu gewährleisten. Das mangelnde Verständnis für die feinen 
Nuancen von Wissenschaft und Technologie bei der Mehrheit der Menschen 
sowie bei der Rechtsgemeinschaft und insbesondere bei der Vollstreckung von 
Gesetzen, unterstützt durch die sich ständig beschleunigende Geschwindigkeit 
der technologischen Entwicklung, führt oft zum Inkrafttreten von Rechtsvor-
schriften, die die Koexistenz von Technologie und Recht nicht zulassen, indem 
sie die Rechte der Personen nicht ausreichend schützen und gleichzeitig keinen 
Spielraum für die wissenschaftliche Forschung und die Anwendung von Tech-
nologie gewährleisten. 

In der Mitte des Dilemmas Individuum oder Bürger steht das Recht auf Pri-
vatheit bzw. das Recht auf Schutz der Privatsphäre, die als besondere Ausprä-
gungen des Persönlichkeitsrechts manifestiert werden. Die Verbindung dieser 
beiden Rechte liegt darin, dass nur durch den Schutz, den das private Leben 
bietet, sich das Individuum in der Lage befindet, sich selbst zu entdecken und 
autonomes Handeln zu erreichen1. In diesem Zusammenhang wird die Abgren-

1  Hohmann-Dennhardt, NJW 2006, 545 (545). 
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zung zwischen öffentlichem und privatem Raum deutlicher gemacht und der 
Einzelne kann weiterhin erwarten, dass der Staat und die öffentliche Gewalt im 
Allgemeinen ihn in seinem Privatraum nicht treffen2. 

Das Recht auf Privatheit ist auch eng mit dem Recht der informationellen 
Selbstbestimmung verbunden. In Bezug auf die Abgrenzung der Privatsphäre 
vom öffentlichen Raum und im Rahmen der freien Entfaltung seiner Persön-
lichkeit kann sich das Individuum dafür entscheiden, welche Informationen 
über seine Person veröffentlicht werden dürfen, das heißt, wie es sich selbst 
den anderen Mitgliedern des sozialen Ganzen gegenüber präsentiert3. Hiermit 
wird die erste Wechselwirkung zwischen dem privaten und dem öffentlichen 
Leben einer Person festgestellt. Die Grenzen werden subtiler und das Indivi-
duum ist der Außenwelt ausgesetzt, welche in Wirklichkeit zeigt, dass es 
keine Person ohne Gesellschaft und keine Gesellschaft ohne eigenständig ge-
prägte Individuen (soweit möglich) geben kann. In diesem Punkt entstehen 
jedoch die Verpflichtungen des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft. Kon-
kret bedeutet dies, dass der Person zwar eine Privatsphäre zugestanden wird, 
damit sie ihre Persönlichkeit nach eigenem Belieben formen kann, doch wird 
diese Privatsphäre in Fällen, in denen das Gemeinwohl bedroht ist, wieder 
zurückgenommen. 

Ein typisches Bespiel dafür, wo dies passieren kann, ist der Gesundheits-
sektor. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob die Person in ihrer Eigenschaft 
frei agieren kann, um Informationen über sich selbst im Rahmen von Zwe-
cken der öffentlichen Gesundheit zu teilen. Auch wenn diese Frage während 
der Covid-19-Pandemie besonders relevant wurde, war sie im Rahmen des 
Austauschs von Patienteninformationen während einer klinischen Studie im-
mer ein Diskussionsthema. In diesem Zusammenhang spielt auch die techno-
logische Entwicklung und ihr Beitrag zur Verbesserung der Behandlung, der 
Therapie und der Qualität des Gesundheitswesens in administrativer Hinsicht 
eine wichtige Rolle. 

Insbesondere der Einsatz von Big-Data-Anwendungen in wichtigen Sekto-
ren des Gesundheitswesens, wie die allgemeine Gesundheitsversorgung durch 
Krankenhäuser, Kliniken und Praxen, die biomedizinische Forschung, die 
Krankenversicherung sowie die Nutzung von Gesundheits-Apps, Bereiche, 
die in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit weiter untersucht und analysiert 
werden, setzt neue Herausforderungen bezüglich der Einhaltung des informa-
tionellen Selbstbestimmungsrechts. Diese Vorteile, die die Big-Data-Anwen-
dungen für das Gemeinwohl anbieten, die stark mit der effektiven Organisa-
tion des Gesundheitswesens und den neuen Entwicklungen, der Vorhersage 

2  Hohmann-Dennhardt, NJW 2006, 545 (545); Nebel, ZD 2015, 517 (517).
3  Hohmann-Dennhardt, NJW 2006, 545 (546); Nebel, ZD 2015, 517 (518). 
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aktueller Trends und zukünftiger Ereignisse verbunden sind, können als star-
kes Gegenargument herangezogen werden, wenn das Thema Schutz des Pati-
enten als Individuum im Mittelpunkt steht4. 

Hierzu kommt die EU-Datenschutzgrundverordnung5, um strengere Anfor-
derungen zur Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts 
des Individuums vorzusehen, während sie gleichzeitig einen Spielraum 
schafft, der den freien Verkehr von personenbezogenen Daten innerhalb der 
EU ermöglicht. Mit ihrem Inkrafttreten am 24. Mai 2016 und ihrer seit dem 
25.  Mai 2018 in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbaren Geltung stellt sich 
die DSGVO als ein Höhepunkt in dem Versuch der Europäischen Union, mit 
den Änderungen im Datenschutzrecht Schritt zu halten, dar. Dieses bedeutet 
wiederum, wie bereits oben dargelegt, potenziell Änderungen in der Art und 
Weise, wie die Menschenrechte an sich, in diesem Fall das in Art. 8 Abs. 1 
GRCh vorgesehene Recht auf Schutz personenbezogener Daten, behandelt 
werden. 

Dieser Schritt zur Vollharmonisierung des Datenschutzrechts im EU-Raum 
verursacht die Bedürftigkeit der Anpassung der nationalen Gesetzgebung, 
welche sich auch in den verschiedenen Öffnungsklauseln, die sich im Geset-
zestext befinden, widerspiegelt. Im deutschen Recht wurde diese Anpassungs-
bedürftigkeit durch die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes ausge-
drückt. Die Änderungen, die das Inkrafttreten sowie die konsequente Anpas-
sung der DSGVO im Gesundheitswesen mit sich gebracht haben, sind auf 
eine Vielzahl von Gesetzestexten verteilt, deren Dokumentation und Analyse 
weder den Zwecken der vorliegenden Arbeit dienen noch Antworten auf die 
hier aufgeworfenen spezifischen Fragen geben würden. Dementsprechend 
und in Bezug auf das Vorhergehende sind die Gesetzestexte, die hier unter-
sucht werden – neben der DSGVO und dem BDSG – das Sozialgesetzbuch, 
soweit es die Verarbeitung von Sozialdaten betrifft, und das Strafgesetzbuch; 
insbesondere die Vorschrift, die die ärztliche Schweigepflicht regelt und als 
ein Brückenschlag zu den gesundheitsbezogenen datenschutzrechtlichen Vor-
schriften einzuschätzen ist. 

B. Fragestellung und Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit beginnt mit den grundlegenden Definitionen, die sich durch 
den gesamten Umfang der Arbeit ziehen. Erstens stellt sich die Frage, wie 

4  Dash/Shakyawar/Sharma/Kaushik, Big Data in Healthcare: management, analysis 
and future prospects, S. 1.

5  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. 


